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(57) Zusammenfassung: Um eine Steckereinheit für ein elek-
trisches Gerät, insbesondere für ein Gerät mit hoher Strom-
aufnahme, umfassend mindestens zwei im Betrieb des Ge-
räts stromführende Strompfade, von denen jeder ein Kon-
taktelement mit einem Steckkontaktkörper sowie einem mit
dem Steckkontaktkörper elektrisch leitend verbundenen Lei-
tungsanschluss sowie ein mit dem Leitungsanschluss elek-
trisch leitend verbundenes Leitungsendstück eines zu dem
Gerät führenden Zuleitungskabels umfasst, eine Steckerbrü-
cke mit einem Kontaktträger, an welchem die Kontaktele-
mente so gehalten sind, dass die Steckkontaktkörper auf
einer Seite des Kontaktträgers und die Leitungsanschlüsse
auf der anderen Seite des Kontaktträgers liegen, und ein
Steckergehäuse, welches die Steckerbrücke, die Kabelan-
schlüsse und die Leitungsendstücke umschließt, derart zu
verbessern, dass eine strombedingte Erwärmung oder Er-
hitzung der Kontaktelemente möglichst zuverlässig erkannt
werden kann, wird vorgeschlagen, dass die Steckereinheit
mindestens einen ersten Temperatursensor und mindestens
einen zweiten Temperatursensor umfasst, dass der mindes-
tens eine erste Temperatursensor in stärkerem Maße ther-
misch mit mindestens einem der Strompfade gekoppelt ist
als der mindestens eine zweite Temperatursensor und dass
der mindestens eine zweite Temperatursensor in stärkerem
Maße thermisch mit mindestens einem Referenzbereich des
Steckergehäuses gekoppelt ist als der mindestens eine ers-
te Temperatursensor.



DE 10 2012 107 902 A1    2014.03.06

2/20

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steckereinheit für
ein elektrisches Gerät, insbesondere für ein Gerät
mit hoher Stromaufnahme, umfassend mindestens
zwei im Betrieb des Geräts stromführende Strompfa-
de, von denen jeder ein Kontaktelement mit einem
Steckkontaktkörper sowie einem mit dem Steckkon-
taktkörper elektrisch leitend verbundenen Leitungs-
anschluss sowie ein mit dem Leitungsanschluss elek-
trisch leitend verbundenes Leitungsendstück eines
zu dem Gerät führenden Zuleitungskabels umfasst,
eine Steckerbrücke mit einem Kontaktträger, an wel-
chem die Kontaktelemente so gehalten sind, dass die
Steckkontaktkörper auf einer Seite des Kontaktträ-
gers und die Leitungsanschlüsse auf der andere Sei-
te des Kontaktträgers liegen, und ein Steckergehäu-
se, welches die Steckerbrücke, die Kabelanschlüsse
und die Leitungsendstücke umschließt.

[0002] Derartige Steckereinheiten sind aus dem
Stand der Technik bekannt.

[0003] Bei diesen Steckereinheiten besteht das Pro-
blem, dass sich die Kontaktelemente bei durch Ober-
flächenkorrosion oder andere Erscheinungen erhöh-
ten Übergangswiderständen aufgrund des hohen
Stromflusses strak erwärmen und somit zu einer Be-
schädigung der Steckereinheit und/oder der mit der
Steckereinheit verbundenen Steckeraufnahme füh-
ren können.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Steckereinheit der gattungsgemäßen
Art derart zu verbessern, dass eine strombedingte Er-
wärmung oder Erhitzung der Kontaktelemente mög-
lichst zuverlässig erkannt werden kann.

[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Steckerein-
heit der eingangs beschriebenen Art erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass die Steckereinheit min-
destens einen ersten Temperatursensor und min-
destens einen zweiten Temperatursensor umfasst,
dass der mindestens eine erste Temperatursensor
in stärkerem Maße thermisch mit mindestens einem
der Strompfade gekoppelt ist als der mindestens ei-
ne zweite Temperatursensor und dass der mindes-
tens eine zweite Temperatursensor in stärkerem Ma-
ße thermisch mit mindestens einem Referenzbereich
des Steckergehäuses gekoppelt ist als der mindes-
tens eine erste Temperatursensor.

[0006] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung
ist somit darin zu sehen, dass durch die unterschied-
lich starke Kopplung des mindestens ersten und des
mindestens zweiten Temperatursensors mit mindes-
tens einem der Strompfade und die unterschied-
lich starke Kopplung des mindestens einen zweiten
und des mindestens einen ersten Temperatursen-
sors mit einem Referenzbereich des Steckergehäu-

ses die Möglichkeit besteht, zu erkennen, ob die fest-
gestellte Erwärmung in der Steckereinheit dadurch
zustande kommt, dass aufgrund des Stromflusses ei-
ne Erhitzung der Kontaktelemente eintritt oder da-
durch zustande kommt, dass aufgrund einer Erhö-
hung einer Umgebungstemperatur eine Erwärmung
der gesamten Steckereinheit eintritt.

[0007] Damit lässt sich eine strombedingte Erwär-
mung oder Erhitzung der Kontaktelemente sicher er-
kennen und auch sicher von einer allgemeinen Er-
wärmung der Steckereinheit, beispielsweise durch
Umgebungseinflüsse, die nicht im Zusammenhang
mit der Stromaufnahme steht, unterscheiden.

[0008] Hinsichtlich der Ankopplung des mindestens
einen Temperatursensors an den mindestens einen
der Strompfade wurden bislang keine näheren Anga-
ben gemacht.

[0009] So sieht eine vorteilhafte Lösung vor, dass
der mindestens eine erste Temperatursensor durch
wärmeleitenden körperlichen Kontakt thermisch mit
mindestens einem der Strompfade thermisch gekop-
pelt ist.

[0010] Ein derartiger wärmeleitender körperlicher
Kontakt kann entweder durch direkten unmittelbaren
Kontakt des ersten Temperatursensors mit einem der
Strompfade erfolgen oder auch mittelbar durch eine
die Wärmeleitung durch körperlichen Kontakt sicher-
stellende Masse, wie beispielsweise eine Wärmeleit-
masse, eine Klebemasse oder eine Vergussmasse.

[0011] Besonders günstig ist es, wenn der mindes-
tens eine erste Temperatursensor durch wärmelei-
tenden körperlichen Kontakt mindestens mit einem
der Kontaktelemente thermisch gekoppelt ist.

[0012] Ein derartiger wärmeleitender körperlicher
Kontakt kann entweder durch unmittelbare Anord-
nung des ersten Temperatursensors an oder in einem
der Kontaktelemente realisiert sein. Es besteht aber
auch die Möglichkeit durch mittelbaren Kontakt, bei-
spielsweise mittels einer Klebemasse oder einer wär-
meleitenden Masse oder einem anderen Einbettma-
terial einen derartigen wärmeleitenden körperlichen
Kontakt herzustellen.

[0013] Eine besonders günstige Lösung sieht, dass
der mindestens eine Temperatursensor in wärmelei-
tendem körperlichem Kontakt mit der Steckerbrücke
angeordnet ist.

[0014] In diesem Fall ist zwar kein direkter wärme-
leitender körperlicher Kontakt zwischen einem der
Kontaktelemente und dem ersten Temperatursensor
hergestellt, der Vorteil dieser Lösung ist jedoch der,
dass über die Erwärmung der Steckerbrücke eine Er-
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fassung einer Erwärmung von der Kontakteinheiten
möglich ist.

[0015] Besonders günstig ist es dabei, wenn der
mindestens eine erste Temperatursensor in wärme-
leitendem körperlichen Kontakt mit dem Kontaktträ-
ger angeordnet ist, da der Kontaktträger durch un-
mittelbares Berühren der Kontaktelemente das erste
Element der Steckerbrücke ist, welches bei einer Er-
wärmung von einem der Kontaktelemente oder bei-
den Kontaktelementen selbst ebenfalls erwärmt wird.

[0016] Insbesondere besteht im Fall einer wärme-
leitenden thermischen Kopplung des ersten Tem-
peratursensors mit dem Kontaktträger die Möglich-
keit, nur einen einzigen ersten Temperatursensor
vorzusehen, welcher vorzugsweise zwischen den
beiden Kontaktelementen, insbesondere mittig zwi-
schen den beiden Kontaktelementen angeordnet ist,
so dass der erste Temperatursensor eine Erwärmung
erfasst, wenn eines der Kontaktelemente sich zu er-
wärmen beginnt.

[0017] Es besteht aber auch die Möglichkeit, an dem
Kontaktträger zwei erste Temperatursensoren vorzu-
sehen und zwar jeweils in geringem Abstand von
den Kontakteinheiten, so dass die Erwärmung jedes
der Kontaktelemente zu einer Erwärmung des die-
sem zugeordneten und am Kontaktträger angeordne-
ten oder mit dem Kontaktträger gekoppelten jeweili-
gen ersten Temperatursensors führt.

[0018] Hinsichtlich der Anordnung des Referenzbe-
reichs des Steckergehäuses wurden bislang eben-
falls keine näheren Angaben gemacht.

[0019] So sieht eine vorteilhafte Lösung vor, dass
der Referenzbereich des Steckergehäuses ein Ober-
flächenbereich des Steckergehäuses ist, da vorzugs-
weise ein derartiger Oberflächenbereich des Stecker-
gehäuses dann, wenn er weitgehend von den Strom-
pfaden und insbesondere von dem Kontaktträger ent-
koppelt ist, auf einer Referenztemperatur liegt, die
durch die Umgebungstemperatur der Steckereinheit
bestimmt ist.

[0020] Besonders günstig ist es, wenn der Ober-
flächenbereich des Steckergehäuses ein im Griffbe-
reich des Steckergehäuses liegender Oberflächen-
bereich ist.

[0021] Hinsichtlich der Anordnung des mindestens
einen zweiten Temperatursensors mit thermischer
Kopplung zu dem Referenzbereich wurden bislang
keine näheren Angaben gemacht.

[0022] Beispielsweise wäre es denkbar, den zweiten
Temperatursensor auf oder in dem Referenzbereich
des Steckergehäuses anzuordnen.

[0023] Eine besonders günstige Lösung sieht jedoch
vor, dass der mindestens eine zweite Temperatur-
sensor innerhalb des Steckergehäuses und in wär-
meleitendem körperlichem Kontakt mit dem Refe-
renzbereich des Steckergehäuses angeordnet ist.

[0024] Diese Lösung hat den Vorteil, dass die Mög-
lichkeit besteht, den mindestens einen zweiten Tem-
peratursensor geschützt im Steckergehäuse anzu-
ordnen, andererseits aber auch durch den wärme-
leitenden körperlichen Kontakt mit dem Referenzbe-
reich den zweiten Temperatursensor so anzuordnen,
dass dieser eine dem Referenzbereich entsprechen-
de Temperatur erfasst.

[0025] Ein derartiger wärmeleitender körperlicher
Kontakt zu dem Referenzbereich kann durch eine
spezielle zu dem Referenzbereich führende wärme-
leitende Masse erfolgen.

[0026] Es besteht aber auch die Möglichkeit, einen
derartigen wärmeleitenden körperlichen Kontakt zwi-
schen dem zweiten Temperatursensor und dem Re-
ferenzbereich des Steckergehäuses dadurch zu er-
reichen, dass dieser durch ein das Steckergehäu-
se bildendes Material, im Fall eines gegossenen
Steckergehäuses die das Steckergehäuse bildende
Gießmasse, gebildet wird.

[0027] Dabei lässt sich die thermische Kopplung mit
dem Referenzbereich durch einen geringen Abstand
des zweiten Temperatursensors von dem Referenz-
bereich sicherstellen, ohne dass hohe Anforderun-
gen an die Wärmeleitfähigkeit des den wärmeleiten-
den körperlichen Kontakt zwischen dem Referenzbe-
reich und dem zweiten Temperatursensor erstellen-
den Materials notwendig sind.

[0028] Hinsichtlich der Anordnung des mindestens
einen ersten Temperatursensors wurden bislang kei-
ne näheren Angaben gemacht.

[0029] So wäre es beispielsweise denkbar, den ers-
ten Temperatursensor unmittelbar an der Steckerbrü-
cke, vorzugsweise an dem Kontaktträger, anzuord-
nen.

[0030] Eine konstruktiv besonders günstig realisier-
bare Lösung sieht jedoch vor, dass der mindestens
eine Temperatursensor auf einem Träger angeordnet
ist.

[0031] Desgleichen wäre es denkbar, den mindes-
tens einen zweiten Temperatursensor in dem Ste-
ckergehäuse oder durch Einbettung desselben in das
Steckergehäuse anzuordnen.

[0032] Um die Lage des mindestens einen zweiten
Temperatursensors jedoch definiert festlegen zu kön-
nen, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der
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mindestens eine zweite Temperatursensor ebenfalls
auf einem Träger angeordnet ist.

[0033] Dabei könnten der Träger für den ersten
Temperatursensor und der Träger für den zweiten
Temperatursensor voneinander getrennt sein.

[0034] Eine besonders günstige Lösung sieht jedoch
vor, dass der mindestens eine erste Temperatursen-
sor und der mindestens eine zweite Temperatursen-
sor auf einem gemeinsamen Träger angeordnet sind.

[0035] Hinsichtlich der Fixierung des Trägers für den
ersten und/oder zweiten Temperatursensor innerhalb
der Steckereinheit wurden bislang keine näheren An-
gaben gemacht.

[0036] Eine besonders günstige Lösung sieht dabei
vor, dass der Träger an der Steckerbrücke abgestützt
ist.

[0037] Besonders günstig ist es, wenn der Träger an
dem Kontaktträger der Steckerbrücke abgestützt ist.

[0038] Noch vorteilhafter ist es, wenn der Träger mit
der Steckerbrücke fest verbunden ist.

[0039] Dabei besteht beispielsweise die Möglichkeit
den Träger mit der Steckerbrücke durch ein Ver-
schweißen oder ein Verkleben zu verbinden und da-
mit den ersten Temperatursensor und/oder den zwei-
ten Temperatursensor relativ zur Steckerbrücke defi-
niert anzuordnen.

[0040] Hinsichtlich der Ausbildung des Steckerge-
häuses wurden im Zusammenhang mit der bisheri-
gen Erläuterung der einzelnen Ausführungsbeispiele
keine näheren Angaben gemacht.

[0041] So wäre es beispielsweise denkbar das Ste-
ckergehäuse in Form einer Außenschale als ein- oder
mehrteiliges Gehäuse auszubilden, welches an der
Steckerbrücke fixierbar oder mit dieser verbindbar ist
und dabei das Zuleitungskabel relativ zur Steckerbrü-
cke fixiert, wobei in einem Innenraum des Stecker-
gehäuses dann die Leitungsanschlüsse und die Lei-
tungsendstücke angeordnet sind.

[0042] Eine besonders günstige Lösung sieht jedoch
vor, dass das Steckergehäuse ein an die Steckerbrü-
cke und das Zuleitungskabel angegossenes Stecker-
gehäuse ist, das heißt, dass das Steckergehäuse ei-
nerseits durch Angießen an die Steckerbrücke und
andererseits durch Angießen an das Zuleitungskabel
diese fest miteinander verbindet und somit mit diesen
eine nur durch Zerstörung trennbare Einheit bildet.

[0043] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn das
Steckergehäuse die Steckerbrücke und die Leitungs-
endstücke sowie die Leitungsanschlüsse einbettet.

[0044] Durch diese Einbettung der Leitungsendstü-
cke und der Leitungsanschlüsse wird ferner auch
ein gegenüber äußeren Einflüssen dichter Abschluss
zwischen den Leitungsendstücken und dem Zulei-
tungskabel sowie den Leitungsanschlüssen und der
Steckerbrücke realisiert, der für ein Erfüllen der Si-
cherheitsanforderungen an die Steckereinheit von
Bedeutung ist.

[0045] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass
das Steckergehäuse den mindestens einen ersten
Temperatursensor und den mindestens einen zwei-
ten Temperatursensor einbettet.

[0046] Durch diese Einbettung des mindestens ei-
nen ersten Temperatursensors und/oder mindestens
einen zweiten Temperatursensors wird sichergestellt,
dass der jeweils eingebettete Temperatursensor ei-
nerseits gegenüber äußeren Einflüssen geschützt ist
und andererseits mit definierter Umgebung und defi-
nierter thermischer Ankopplung im Steckergehäuse
angeordnet ist.

[0047] Insbesondere ist bei einem derartigen an die
Steckerbrücke und das Zuleitungskabel angegosse-
nen Steckergehäuse vorgesehen, dass das Stecker-
gehäuse den Träger einbettet.

[0048] Um sicherzustellen, dass die von dem min-
desten einen ersten Temperatursensor und dem min-
destens einen zweiten Temperatursensor erfassten
Temperaturwerte durch das elektrische Gerät be-
rücksichtigt werden können, ist vorzugsweise vorge-
sehen, dass der mindestens eine erste Temperatur-
sensor und der mindestens eine zweite Temperar-
tursensor über durch das Zuleitungskabel geführte
Temperatursensorleitungen mit einer Schaltung des
elektrischen Geräts verbunden sind.

[0049] Somit besteht in einfacher Art und Weise
die Möglichkeit, die von dem mindestens einen ers-
ten Temperatursensor und dem mindestens einen
zweiten Temperatursensor gemessenen Werte aus-
zuwerten und beim Betrieb des elektrischen Geräts
zu berücksichtigen.

[0050] Ergänzend oder alternativ zu der eingangs
genannten Steckereinheit betrifft die Erfindung eben-
falls ein elektrisches Gerät, dessen Zuleitungskabel
mit einer Steckereinheit versehen ist, wobei erfin-
dungsgemäß die Steckereinheit gemäß einem oder
mehreren der voranstehenden Merkmale ausgebildet
ist.

[0051] Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass das
elektrische Gerät eine Auswerteschaltung umfasst,
die einen ersten Temperaturwert des mindestens ei-
nen ersten Temperatursensors und einen zweiten
Temperaturwert des mindestens einen zweiten Tem-
peratursensors erfasst und auswertet.
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[0052] Insbesondere besteht bei einem derartigen
elektrischen Gerät die Möglichkeit, für den Betrieb
des elektrischen Geräts den ersten Temperaturwert
und den zweiten Temperaturwert zu berücksichtigen.

[0053] Beispielsweise ist hierbei vorgesehen, dass
die Auswerteschaltung den ersten Temperaturwert
und den zweiten Temperaturwert miteinander ver-
gleicht und dadurch eine strombedingte Erwärmung
von mindestens einem der Kontaktelemente erkennt.

[0054] Dabei bestünde die Möglichkeit jeweils zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt den ersten Temperatur-
wert und den zweiten Temperaturwert zu erfassen
und miteinander zu vergleichen.

[0055] Besonders günstig ist es, wenn die Auswerte-
schaltung den ersten Temperaturwert und den zwei-
ten Temperaturwert während eines Auswerteinter-
valls erfasst und miteinander vergleicht.

[0056] Ein derartiger Vergleich des ersten Tempera-
turwerts und des zweiten Temperaturwertes während
eines Auswerteintervalls erlaubt beispielsweise kurz-
zeitige Variationen, die durch undefinierte Einflüsse
zustande kommen, zu unterdrücken, indem der Ge-
samtverlauf während des Auswerteintervalls berück-
sichtigt wird.

[0057] Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass die
Auswerteschaltung die Änderungen des ersten Tem-
peraturwertes und des zweiten Temperaturwertes in-
nerhalb des Auswerteintervalls vergleicht und somit
über die Änderungen während des Auswerteinter-
valls erfassen kann, inwieweit aufgrund der Art der
Änderung eine Gefährdung der Steckereinheit und/
oder der Steckeraufnahme aufgrund einer zu starken
Erhitzung der Kontaktelemente besteht.

[0058] Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die Aus-
werteschaltung dann, wenn der erste Temperatur-
wert über dem zweiten Temperaturwert liegt, eine
strombedingte Erwärmung von mindestens einem
der Kontaktelemente erkennt.

[0059] Insbesondere lässt sich dabei die Auswer-
tung so durchführen, dass die Auswerteschaltung
aus der Differenz des ersten Temperaturwerts und
des zweiten Temperaturwerts ein Maß für die strom-
bedingte Erwärmung von mindestens einem der Kon-
taktelemente ermittelt.

[0060] Ein derartiges Maß für die strombedingte
Erwärmung von mindestens einem der Kontaktele-
mente erfolgt somit aufgrund einer Relativmessung
des Temperaturwertes des ersten Temperatursen-
sors bezogen auf den Temperaturwert des zweiten
Temperatursensors, so dass dadurch Umgebungs-
einflüsse, wie beispielsweise die Umgebungstempe-
ratur der Steckereinheit keine Auswirkung haben.

[0061] Eine besonders günstige Lösung sieht vor,
dass die Auswerteschaltung dann, wenn das Maß
für die strombedingte Erwärmung des mindestens ei-
nen Kontaktelements einen Schwellwert überschrei-
tet, ein Strombegrenzungssignal erzeugt.

[0062] In diesem Fall ist die Auswerteschaltung in
der Lage festzustellen, dass ein durch die strombe-
dingte Erwärmung des mindestens einen Kontaktele-
ments sich die Temperatur der Steckereinheit einem
noch subkritischen Zustand entspricht oder sich ei-
nem kritischen Zustand annähert, der es erforderlich
macht, diesen Zustand mittels eines Strombegren-
zungssignals zu vermeiden.

[0063] Vorzugsweise ist dabei die Auswerteschal-
tung mit einer Steuerschaltung für die Stromaufnah-
me des Geräts gekoppelt und die Steuerschaltung
reduziert bei Anliegen des Stromreduzierungssignals
der Auswerteschaltung die Stromaufnahme des elek-
trischen Geräts.

[0064] Mit dieser Lösung lassen sich vorzugsweise
kritische Zustände der Steckereinheit oder der Ste-
ckeraufnahme durch Reduzierung der Stromaufnah-
me des elektrischen Geräts vermeiden.

[0065] Dabei kann das Stromreduzierungssignal da-
zu ausgenützt werden, dass die Steuerschaltung le-
diglich die Stromaufnahme reduziert, um die strom-
bedingte Erwärmung des mindestens einen der Kon-
taktelemente zu reduzieren.

[0066] Dies ist beispielsweise dann vorgesehen,
wenn ein Schwellwert vorgesehen ist, ab welchem
eine Reduzierung der Stromaufnahme ausreicht, um
einen kritischen Zustand der Steckereinheit zu ver-
meiden.

[0067] Alternativ oder ergänzend hierzu sieht eine
andere Möglichkeit vor, dass die Steuerschaltung die
Stromaufnahme des elektrischen Geräts bei Anlie-
gen eines Stromreduzierungssignals unterbricht.

[0068] In diesem Fall kann sichergestellt werden,
dass ein kritischer Zustand der Steckereinheit und
auch der Steckeraufnahme vermieden werden kann.

[0069] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung
sowie der zeichnerischen Darstellung einiger Ausfüh-
rungsbeispiele.

[0070] In der Zeichnung zeigen:

[0071] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen elektrischen Geräts mit einem
mit einer erfindungsgemäßen Steckereinheit verse-
henen Zuleitungskabel;
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[0072] Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung der erfin-
dungsgemäßen Steckereinheit;

[0073] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung einer
Steckerbrücke einer erfindungsgemäßen Steckerein-
heit;

[0074] Fig. 4 eine Draufsicht auf die Steckerbrücke
in Richtung des Pfeils A in Fig. 3;

[0075] Fig. 5 eine Seitenansicht in Richtung des
Pfeils B in Fig. 3 einer erfindungsgemäßen Stecker-
brücke versehen mit einem Träger und einem ersten
Temperatursensor sowie einem zweiten Temperatur-
sensor;

[0076] Fig. 6 einen Schnitt längs Linie 6-6 in Fig. 5;

[0077] Fig. 7 eine Darstellung eines Verlaufs eines
ersten Temperaturwerts und eines zweiten Tempera-
turwerts während eines Auswerteintervalls im Fall ei-
ner Temperaturerhöhung in einer Umgebung der Ste-
ckereinheit;

[0078] Fig. 8 eine schematische Darstellung des
Verlaufs des ersten Temperaturwerts und des zwei-
ten Temperaturwerts während eines Auswerteinter-
valls im Fall einer strombedingten Temperaturerhö-
hung im Bereich mindestens einer Kontakteinheit und

[0079] Fig. 9 einen Schnitt ähnlich Fig. 6 durch ein
zweites Ausführungsbeispiel einer Steckerbrücke mit
einem Träger einer erfindungsgemäßen Steckerein-
heit.

[0080] Ein in Fig. 1 dargestelltes schematisches
elektrisches Gerät 10, beispielsweise ein Ladegerät
für eine Batterie, insbesondere eine Fahrzeugbatte-
rie, umfasst ein als Ganzes mit 12 bezeichnetes Ge-
rätegehäuse, in welchem eine Steuerschaltung 14
vorgesehen ist, welche Strom und Spannung in ei-
nem von dem Gerätegehäuse 12 wegführenden La-
dekabel 16 einerseits steuert und andererseits auch
eine Stromaufnahme eines vom Gerätegehäuse 12
wegführenden Zuleitungskabels 18 steuert, welches
endseitig mit einer als Ganzes mit 20 bezeichneten
Steckereinheit versehen ist, wobei die Steckereinheit
20 in eine als Ganzes mit 22 bezeichnete Steckerauf-
nahme einsteckbar ist.

[0081] Vorzugsweise ist dabei die Steckereinheit 20
als normüblicher Schutzkontaktstecker ausgebildet,
welcher in eine entsprechende normübliche Schutz-
kontaktsteckdose als Steckeraufnahme 22 einsteck-
bar ist.

[0082] Beispielsweise ist die Steckereinheit 20 ge-
mäß der Norm CEE 7/7 ausgebildet und auch die Ste-
ckeraufnahme 22 entsprechend dieser Norm ausge-
bildet.

[0083] Bei einer derartigen Steckereinheit 20 und ei-
ner derartigen Steckeraufnahme 22 handelt es sich
um übliche in einer Gebäudeinstallation vorgesehene
Steckverbindungen zur Versorgung beliebiger elek-
trischer Geräte, die mit einer derartigen normüblichen
Steckereinheit 20 versehen sind.

[0084] Durch das Zuleitungskabel 18 führen beim
Betrieb des elektrischen Geräts 10, also beispielswei-
se bei einem Ladevorgang einer Batterie die Strom-
pfade S1 und S2 über die Leitung L1 und das Kon-
taktelement K1 bzw. die Leitung L2 und das Kontak-
telement K2 den für die Erzeugung des Ladestroms
erforderlichen Strom während die Schutzleitung LS
dazu dient, im Beschädigungsfall, beispielsweise im
Fall eines Kurzschlusses, den Kurzschlussstrom ab-
zuführen.

[0085] Bei diesen üblichen normgemäßen Steckver-
bindungen fließen üblicherweise, zumindest, über
längere Zeiträume, Ströme die kleiner als 10 Ampere
sind.

[0086] Werden jedoch beispielsweise Fahrzeugbat-
terien geladen, so ist dieser Ladevorgang sehr
schnell durchzuführen, was wiederum zur Folge hat,
dass die Stromaufnahme des elektrischen Geräts 10,
wenn es sich um ein Batterieladegerät handelt, signi-
fikant höher ist.

[0087] In diesem Fall fließen durch in dem Zulei-
tungskabel 18 und der Steckereinheit 20 vorgesehe-
ne Strompfade S1 und S2 (dies sind bei üblichem
Wechselstrom zwei Strompfade, bei Drehstrom drei
Strompfade) wesentlich höhere Ströme, was zur Fol-
ge hat, dass durch Kontaktalterung oder Kontaktkor-
rosion Übergangswiderständen zwischen den Kon-
taktelementen K1 und K2 sowie den entsprechenden
Kontaktaufnahmen KA1 und KA2 der Steckereinheit
20 bzw. der Steckeraufnahme 22 auftreten, die im
Bereich derselben zu einer Wärmeentwicklung füh-
ren und diese Wärmeentwicklung kann zur teilweisen
Zerstörung der Steckereinheit 20 und/oder der Ste-
ckeraufnahme 22 führen.

[0088] Wie in Fig. 2 dargestellt, umfasst die als Gan-
zes mit 20 bezeichnete Steckereinheit ein Stecker-
gehäuse 24, welches beispielsweise mit einer Zulei-
tungskabelaufnahme 26 das Zuleitungskabel 18 um-
schließt, wobei das Zuleitungskabel 18 innerhalb des
Steckergehäuses 24 durch Entfernen eines Kabel-
mantels in Leitungsendstücke LE1 und LE2 der Lei-
tungen L1 bzw. L2 und in das Leitungsendstück LES
der Leitung LS aufteilt, die zu den einzelnen Kontakt-
elementen K1 bzw. K2 im Fall der Strompfade S1 und
S2 und SK im Fall der Schutzleitung LS führen.

[0089] Diese Kontaktelemente K1, K2 und SK sind,
wie in Fig. 3 dargestellt, in einer als Ganzes mit 30
bezeichneten Steckerbrücke gehalten, die ihrerseits
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von dem Steckergehäuse 24 aufgenommen ist, und
zwar in einem Kontaktaufnahmebereich 28 des Ste-
ckergehäuses 24.

[0090] Die Steckerbrücke 30 ist ihrerseits ebenfalls
beispielsweise gemäß der Norm CEE 7/7 ausgebildet
und umfasst ihrerseits einen Kontaktträger 32, in wel-
chen die Kontaktelemente K1 und K2 eingesetzt sind.

[0091] Dabei umfasst jedes der Kontaktelemente K1
und K2 einerseits einen Steckkontaktkörper 42, wel-
cher sich ausgehend von dem Kontaktträger 32 bis zu
einem Ende 44 erstreckt, einen sich an einer dem En-
de 44 gegenüberliegenden Seite des Steckkontakt-
körpers 42 an diesen anschließenden Haltekörper
46, der in dem Kontaktträger 32 eingebettet sitzt, und
einen über den Kontaktträger 32 auf einer dem Steck-
kontaktkörper 42 gegenüberliegenden Seite hinaus
sich erstreckenden Kabelanschluss 48, welcher mit
dem jeweiligen Leitungsendstück LE verbindbar ist.

[0092] Beispielsweise ist der Kabelanschluss 48 da-
bei als sogenannte Crimpverbindung ausgebildet,
das heißt, dass der Kabelanschluss durch Deforma-
tion mit dem elektrischen Leiter des jeweiligen Leite-
rendstücks LE elektrisch verbindbar ist.

[0093] Vorzugsweise sind dabei der Steckkontakt-
körper 42, der Haltekörper 46 und der Kabelan-
schluss 48 als zusammenhängendes einstückiges
Teil ausgebildet, das in den Kontaktträger 32 durch
Umspritzen im Bereich des Haltekörpers 46 eingebet-
tet ist.

[0094] Der Kontaktträger 32 trägt außerdem, wie in
Fig. 3 dargestellt, noch zwei Führungskörper 52 und
54 für den Schutzkontakt SK, der einerseits als U-för-
miger Bügelkontakt 56 ausgebildet ist, welcher zwei
Seitenschenkel 62 und 64 umfasst, die durch ein Mit-
telschenkel 66 miteinander verbunden sind, wobei
die beiden Seitenschenkel 62 und 64 eine Schutzkon-
taktverbindung gemäß der europäischen Norm IEC
60884-1 herzustellen in der Lage sind.

[0095] Die Seitenschenkel 62 und 64 sind dabei
durch jeweilige Außenseiten der Führungskörper 52
und 54 geführt.

[0096] Darüber hinaus ist der Führungskörper 54
noch zusätzlich als Hohlkörper ausgebildet, in wel-
chem eine Steckkontakthülse 68 angeordnet ist, die
an dem Mittelschenkel 66 gehalten ist und in wel-
che durch einen Durchbruch 72 im Mittelschenkel
ein Kontaktstift der Steckeraufnahme 22 gemäß der
europäischen Norm IEC 60884-1 hindurchsteckbar
ist, so dass bei einer derartigen Schutzkontaktver-
bindung der Schutzkontakt über die Steckkontakthül-
se 68, angeordnet in dem hohlen Führungsköper 54,
herstellbar ist.

[0097] Zur Verbindung mit dem Leitungsendstück
LES der Schutzleitung LS ist an den Mittelschenkel
66 noch zusätzlich ein Kabelanschluss 74 angeformt,
welcher ebenfalls so ausgebildet ist, dass mit die-
sem eine Crimpverbindung mit dem elektrischen Lei-
ter des Leitungsendstücks LES herstellbar ist.

[0098] Um feststellen zu können, ob im Bereich ei-
nes der Kontaktelemente K1 oder K2 eine Erwär-
mung aufgrund eines erhöhten Übergangswiderstan-
des auftritt, ist innerhalb des Steckergehäuses 24 in
der Steckereinheit 20 ein Träger 80 vorgesehen, der
sich quer zum Kontaktträger 32 erstreckt, wobei sich
der Kontaktträger 32 seinerseits quer zur Mittelach-
se 34 der jeweiligen Kontaktelemente K1 und K2 er-
streckt (Fig. 5).

[0099] Somit erstreckt sich der Träger 80 vorzugs-
weise in erster Näherung parallel zu der Mittelachse
34 der Kontaktelemente K1 und K2, wobei in erster
Näherung parallel auch noch eine Neigung von +/–
30° Grad gegenüber einem exakt parallelen Verlauf
miteinschließt.

[0100] Der Träger 80 stützt sich dabei, wie in Fig. 5
und Fig. 6 dargestellt, mit einer Stirnseite 82 an dem
Kontaktträger 32 ab und ist vorzugsweise über eine
Klebeverbindung 84 fest mit dem Kontaktträger 32
verbunden.

[0101] Ferner liegt der Träger vorzugsweise zwi-
schen den Kabelanschlüssen 48 der Kontaktelemen-
te K1 und K2 und dem Führungskörper 54 der Ste-
ckerbrücke 30.

[0102] An dem Träger 80 ist ein erster Temperatur-
sensor 92 angeordnet, welcher an einem Fußbereich
88 beispielsweise auf einer den Kabelanschlüssen 48
zugewandten Seite des Trägers 80 sitzt und außer-
dem nahe des Kontaktträgers 32 sitzt, vorzugsweise
noch an dem Kontaktträger 32 anliegt, so dass eine
körperliche wärmeleitende Verbindung zwischen den
Kontaktelementen K1 und K2 über den Kontaktträger
32 zum ersten Temperatursensor 92 erfolgt, wobei
es sich hier um eine körperliche Wärmeleitung unter
Mitwirkung des Kontaktträgers 32 handelt.

[0103] Vorzugsweise sitzt dabei der erste Tempera-
tursensor 92 mittig zwischen den Kontaktelementen
K1 und K2, vorzugsweise mittig zwischen deren Ka-
belanschlüssen 48, so dass ein Wärmeeintrag von
jedem der Kontaktelemente K1 und K2 in den ers-
ten Temperatursensor 92 in im Wesentlichen iden-
tischem Maße erfolgt und somit unabhängig davon,
ob sich das Kontaktelement K1 oder das Kontakte-
lement K2 zuerst erwärmt, jeweils der Wärmeeintrag
in den ersten Temperatursensor 92 näherungsweise
identisch ist.
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[0104] Ferner ist vorzugsweise noch eine verbes-
serte thermische Ankopplung des ersten Tempera-
tursensors 92 mit der Kontaktbrücke 32 durch eine
Klebemasse 94 oder eine wärmeleitende Masse 94
vorgesehen, welche eine möglichst gute thermische
Kopplung zwischen dem Kontaktträger 32 und dem
ersten Temperatursensor 92 sicherstellt.

[0105] An dem Träger 80 ist ferner noch ein zwei-
ter Temperatursensor 96 vorgesehen, welcher an ei-
nem dem Kontaktträger 32 und dem Fußbereich 88
abgewandten und somit auch der Stirnseite 82 abge-
wandten Endbereich 86 des Trägers 80 sitzt und so-
mit vom ersten Temperatursensor 92 und auch von
dem Kontaktträger 32 sowie auch von den Leitungs-
endstücken LE1 und LE2 eine möglichst große Ent-
fernung aufweist.

[0106] Vorzugsweise ist der Träger 80 so ausgebil-
det, dass der Endbereich 86 in einem in Fig. 2 mit 98
bezeichneten Griffbereich des Steckergehäuses 24
liegt, der am Steckergehäuse 24 den Kontaktaufnah-
mebereich 28 gegenüberliegend angeordnet ist und
somit möglichst weitgehend von den Kontaktelemen-
ten K1 und K2 und auch den Leitungsendstücken LE1
und LE2 thermisch entkoppelt ist.

[0107] Vorzugsweise liegt der zweite Temperatur-
sensor 96 möglichst nahe einer Oberfläche 102 des
Griffbereichs 98 des Steckergehäuses 24, so dass
der zweite Temperatursensor 96 möglichst gut ther-
misch mit der Oberfläche 102 gekoppelt ist und somit
eine Temperatur der Oberfläche 102 von dem zwei-
ten Temperatursensor 96 erfasst wird, wobei diese
Temperatur der Oberfläche 102 im Griffbereich 98 die
Temperatur der Umgebung der Steckereinheit 20 re-
präsentiert und somit eine Referenztemperatur dar-
stellt, die ein Maß für die Temperatur für die Umge-
bung der Steckereinheit 20 darstellt.

[0108] Wie in Fig. 2 dargestellt, sind die beiden Tem-
peratursensoren 92 und 94 über eine gemeinsame
Masseleitung M sowie über die Temperatursensorlei-
tungen TL1 und TL2, die alle ebenfalls in dem Zu-
leitungskabel 18 verlaufen, mit einer Auswerteschal-
tung 110 des elektrischen Geräts 10, die Auswerte-
schaltung 110 in dem Gerätegehäuse 12 angeordnet
ist.

[0109] Obwohl das Steckergehäuse 24 durch Um-
spritzen der Steckerbrücke 30, des Trägers 80 mit
dem ersten Temperatursensor 92 und dem zwei-
ten Temperatursensor 96 sowie Umspritzen der Lei-
tungsendstücke LE1, LE2 und LES sowie der zu den
Temperatursensoren 92 und 94 führenden Tempe-
ratursensorleitungen TL1, TL2 und ML im Bereich
der Steckereinheit 20 gebildet ist, ist die thermische
Kopplung durch das das Steckergehäuse 24 bilden-
de Material zwischen dem ersten Temperatursensor
92 und dem zweiten Temperatursensor 96 durch die-

ses Material vernachlässigbar, so dass der vom ers-
ten Temperatursensor 92 gemessene Temperatur-
wert T1 im Wesentlichen durch die Erwärmung des
Kontaktelements K1 und/oder des Kontaktelements
K2 über die Wärmeleitung des Kontaktträgers domi-
niert ist, während der Temperaturwert T2 durch die
Temperatur der Oberfläche 102 im Griffbereich 98,
allerdings in diesem Fall körperlich übertragen durch
das Material des Steckergehäuses 24 dominiert ist.

[0110] Auch die Wärmeleitung des Trägers 80 zwi-
schen dem ersten Temperatursensor 92 und dem
zweiten Temperatursensor 94 ist vernachlässigbar.

[0111] Die Auswerteschaltung 110 ist nun in der La-
ge, wie in Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt, zu unterschei-
den, ob eine Temperaturerhöhung in der Steckerein-
heit 20 durch die Umgebung hervorgerufen wird oder
durch die Erwärmung einer der Kontakteinheiten K1
und/oder K2.

[0112] Erfolgt beispielsweise eine Temperaturerhö-
hung in der Umgebung der Steckereinheit 20, so wird
dies zur Folge haben, dass zunächst ein Tempera-
turwert T2 des zweiten Temperatursensors 96, der
von der Auswerteschaltung 110 erfasst wird, inner-
halb des vorgesehenen Auswerteintervalls AW an-
steigt, während der Temperaturwert T1 des ersten
Temperatursensors 92 unter dem Temperaturwert T2
liegt und beispielsweise zumindest verzögert ansteigt
und erst mit Verzögerung in gleichem Maße ansteigt,
wie der Temperaturwert T2 des zweiten Temperatur-
sensors, wie in Fig. 7 dargestellt.

[0113] Erfolgt dagegen, wie in Fig. 8 dargestellt, eine
Erwärmung im Bereich von einer oder beiden Kon-
takteinheiten K1 und/oder K2, so wird der Tempe-
raturwert T1 des ersten Temperatursensors 92 in-
nerhalb des Auswerteintervalls AW sehr schnell an-
steigen, während der Temperaturwert T2 des zwei-
ten Temperatursensors wenn überhaupt dann nur mit
Verzögerung ansteigt, jedoch unterhalb des Tempe-
raturwertes T1 bleibt.

[0114] Damit ist die Auswerteschaltung 110 in der
Lage durch die Differenzbildung zwischen den Tem-
peraturwerten T1 des ersten Temperatursensors 92
und den Temperaturwerten T2 des zweiten Tempera-
tursensors 96 zu erkennen, ob die Erwärmung in der
Steckereinheit 20 bedingt ist durch eine Erwärmung
in der Umgebung der Steckereinheit 20, wenn näm-
lich der Temperaturwert T2 größer ist als der Tem-
peraturwert T1, oder bedingt ist durch eine Erwär-
mung im Bereich der Kontakteinheiten K1 und K2,
wenn nämlich der Temperaturwert T1 größer ist als
der Temperaturwert T2.

[0115] Die Auswerteschaltung 110 ist darüber hin-
aus in der Lage, die gebildete Differenz zwischen
dem Temperaturwert T1 und dem Temperaturwert T2
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mit einem entsprechend dem Aufbau der Steckerein-
heit 20 zu definierenden Schwellwert SW zu verglei-
chen und dann, wenn die Temperaturdifferenz zwi-
schen dem Temperaturwert T1 und dem Tempera-
turwert T2 den Schwellwert SW überschreitet, ein
Stromreduzierungssignal SR zu erzeugen und der
Steuerschaltung 14 zu übermitteln, welche entweder
bei Anliegen des Stromreduzierungssignals SR eine
Stromaufnahme über das Zuleitungskabel 18 unter-
bricht oder zumindest reduziert, um eine weitere Er-
wärmung der Steckereinheit 20 zu verhindern.

[0116] Beispielsweise ist es auch denkbar, zwei
Schwellwerte SW vorzusehen, wobei ein erster
Schwellwert SW zu einem ersten Stromreduzie-
rungssignal SR führt, welches die Steuerschaltung
14 veranlasst, die Stromaufnahme durch das Zulei-
tungskabel 18 und somit auch die Steckereinheit 20
zu reduzieren, und einen zweiten Schwellwert SW
vorzusehen, bei dessen Überschreitung ein zweites
Stromreduzierungssignal SR der Steuerschaltung 14
übermittelt wird, welche bei diesem zweiten Strom-
reduzierungssignal SR die Stromaufnahme über das
Zuleitungskabel 18 und die Steckereinheit 20 unter-
bricht, um eine Zerstörung der Steckereinheit 20 oder
der Steckeraufnahme 22 zu verhindern.

[0117] Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel einer
Steckereinheit 20 für ein erfindungsgemäßes elek-
trisches Gerät, dargestellt in Fig. 9, ist der Träger
80' insoweit anders ausgebildet, als dieser zwei ers-
te Temperatursensoren 921 und 922 trägt, wobei die
zwei ersten Temperatursensoren 921 bzw. 922 je-
weils dem entsprechenden Kabelanschluss 48 der je-
weiligen Kontakteinheit K1 bzw. K2 benachbart ange-
ordnet sind, um damit zu erreichen, dass jede Tem-
peraturänderung und insbesondere jede Erwärmung
in einem der Kontaktelemente K1 und/oder K2 von
dem jeweiligen ersten Temperatursensor 921 bzw.
922 möglichst schnell erfasst wird, da in diesem Fall
der jeweilige Temperatursensor 921 bzw. 922 eine
noch bessere thermische Kopplung zu dem jewei-
ligen Kontaktelement K1 und/oder K2 aufweist als
beim ersten Ausführungsbeispiel,

[0118] Das heißt, dass bei diesem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der jeweilige Temperaturwert T1 von
jedem der ersten Temperatursensoren 921 und 922
bei einer Erwärmung des jeweiligen Kontaktelements
K1 und/oder K2 noch schneller ansteigt.

[0119] Darüber hinaus kann ebenfalls ein einziger
zweiter Temperatursensor 96 vorgesehen sein, es
können aber auch auf gegenüberliegenden Seiten im
Bereich 86' des Träger 80' jeweils ein zweiter Tem-
peratursensor 961 bzw. 962 angeordnet sein, um da-
durch die Temperatur an der Oberfläche 102 des
Griffbereichs 98 des Steckergehäuses 24 möglichst
optimal zu erfassen und gegebenenfalls zwischen
den Temperaturwerten, die von den zweiten Tempe-

ratursensoren 961 und 962 erfasst werden, einen Mit-
telwert zu bilden, um eine ungleiche Erwärmung des
Steckergehäuses 24 im Griffbereich 98 durch Mitte-
lung kompensieren zu können.

[0120] Ferner ist der Träger 80' beispielsweise in ei-
nem zwischen den ersten Temperatursensoren 921
und 922 und den zweiten Temperatursensoren 961
und 962 liegenden Zwischenbereich mit einem Durch-
bruch 122 versehen, so dass jeweils nur seitlich des
Durchbruchs 122 verbleibende Stege 124 und 126
den Endbereich 86 mit dem sich an die Stirnseite 82
anschließenden Fußbereich 88 verbinden, so dass
durch die Stege 124 und 126 eine thermische Kopp-
lung zwischen dem Endbereich 86' und dem Fußbe-
reich 88 über dem Träger 80 reduziert ist, um eine
thermische Kopplung der ersten Temperatursenso-
ren 921 und 922 mit den zweiten Temperatursenso-
ren 961 und 962 über den Träger 80' möglichst weit-
gehend zu reduzieren.
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Patentansprüche

1.    Steckereinheit (20) für ein elektrisches Ge-
rät (10), insbesondere für ein Gerät (10) mit hoher
Stromaufnahme, umfassend mindestens zwei im Be-
trieb des Geräts (10) stromführende Strompfade (S1,
S2), von denen jeder ein Kontaktelement (K1, K2)
mit einem Steckkontaktkörper (42) sowie einem mit
dem Steckkontaktkörper (42) elektrisch leitend ver-
bundenen Leitungsanschluss (48) sowie ein mit dem
Leitungsanschluss (48) elektrisch leitend verbunde-
nes Leitungsendstück (LE1, LE2) eines zu dem Ge-
rät (10) führenden Zuleitungskabels (18) umfasst, ei-
ne Steckerbrücke (30) mit einem Kontaktträger (32),
an welchem die Kontaktelemente (K1, K2) so gehal-
ten sind, dass die Steckkontaktkörper (42) auf ei-
ner Seite des Kontaktträgers (32) und die Leitungs-
anschlüsse (48) auf der anderen Seite des Kontakt-
trägers (32) liegen, und ein Steckergehäuse (24),
welches die Steckerbrücke (30), die Kabelanschlüs-
se (48) und die Leitungsendstücke (LE1, LE2) um-
schließt, dadurch gekennzeichnet, dass die Ste-
ckereinheit (10) mindestens einen ersten Tempera-
tursensor (92) und mindestens einen zweiten Tempe-
ratursensor (96) umfasst, dass der mindestens eine
erste Temperatursensor (92) in stärkerem Maße ther-
misch mit mindestens einem der Strompfade (S1, S2)
gekoppelt ist als der mindestens eine zweite Tempe-
ratursensor (96) und dass der mindestens eine zwei-
te Temperatursensor (96) in stärkerem Maße ther-
misch mit mindestens einem Referenzbereich (102)
des Steckergehäuses (24) gekoppelt ist als der min-
destens eine erste Temperatursensor (92).

2.  Steckereinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine erste Tem-
peratursensor (92) durch wärmeleitenden körperli-
chen Kontakt thermisch mit dem mindestens einen
der Strompfade (S1, S2) thermisch gekoppelt ist.

3.    Steckereinheit nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
erste Temperatursensor (92) durch wärmeleitenden
körperlichen Kontakt mindestens mit einem der Kon-
taktelemente (K1, K2) thermisch gekoppelt ist.

4.  Steckereinheit nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine erste Temperatursensor (92) in wärme-
leitendem körperlichen Kontakt mit der Steckerbrü-
cke (30) angeordnet ist.

5.  Steckereinheit nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine erste Tem-
peratursensor (92) in wärmeleitendem körperlichen
Kontakt mit dem Kontaktträger (32) angeordnet ist.

6.  Steckereinheit nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Re-

ferenzbereich (102) des Steckergehäuses ein Ober-
flächenbereich (102) des Steckergehäuses (24) ist.

7.    Steckereinheit nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Oberflächenbereich des
Steckergehäuses (24) ein im Griffbereich (98) des
Steckergehäuses (24) liegender Oberflächenbereich
(102) ist.

8.  Steckereinheit nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine zweite Temperatursensor (96) inner-
halb des Steckergehäuses (24) und in wärmeleiten-
dem körperlichem Kontakt mit dem Referenzbereich
(102) des Steckergehäuses (24) angeordnet ist.

9.  Steckereinheit nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine erste Temperatursensor (92) auf einem
Träger (80) angeordnet ist.

10.   Steckereinheit nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine zweite Temperatursensor (96) auf
einem Träger (80) angeordnet ist.

11.  Steckereinheit nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
erste Temperatursensor (92) und der mindestens ei-
ne zweite Temperatursensor (96) auf einem gemein-
samen Träger (80) angeordnet sind.

12.  Steckereinheit nach einem der Ansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (80)
an der Steckerbrücke (30) abgestützt ist.

13.  Steckereinheit nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Träger (80) an dem Kontakt-
träger (32) abgestützt ist.

14.  Steckereinheit nach einem der Ansprüche 9 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (80)
mit der Steckerbrücke (30) fest verbunden ist.

15.   Steckereinheit nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Steckergehäuse (24) ein an die Steckerbrücke (30)
und das Zuleitungskabel (18) angegossenes Ste-
ckergehäuse ist.

16.    Steckereinheit nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steckergehäuse (24) die
Steckerbrücke (30) und die Leitungsendstücke (LE1,
LE2) sowie die Leitungsanschlüsse (48) einbettet.

17.   Steckereinheit nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Steckergehäuse (24) den mindestens einen ersten
Temperatursensor (92) und/oder den mindestens ei-
nen zweiten Temperatursensor (96) einbettet.
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18.  Steckereinheit nach einem der Ansprüche 15
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Stecker-
gehäuse (24) den Träger (80) einbettet.

19.  Steckereinheit nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine erste Temperatursensor (92) und der
mindestens eine zweite Temperatursensor (96) über
durch das Zuleitungskabel (18) geführte Temperatur-
sensorleitungen (TL1, TL2, ML) mit einer Schaltung
(110) des elektrischen Geräts (10) verbunden sind.

20.  Elektrisches Gerät (10), dessen Zuleitungska-
bel mit einer Steckereinheit (20) versehen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steckereinheit (20)
nach einem der voranstehenden Ansprüche ausge-
bildet ist.

21.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 20, dadurch
gekennzeichnet, dass das elektrische Gerät (10) ei-
ne Auswerteschaltung (110) umfasst, die einen ers-
ten Temperaturwert (T1) des mindestens einen ers-
ten Temperatursensors (92) und einen zweiten Tem-
peraturwert (T2) des mindestens einen zweiten Tem-
peratursensors (96) erfasst und auswertet.

22.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 21, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auswerteschaltung (110)
den ersten Temperaturwert (T1) und den zweiten
Temperaturwert (T2) miteinander vergleicht und da-
durch eine strombedingte Erwärmung von mindes-
tens einem der Kontaktelemente (K1, K2) erkennt.

23.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 22, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auswerteschaltung (110)
den ersten Temperaturwert (T1) und den zweiten
Temperaturwert (T2) während eines Auswerteinter-
valls (AW) erfasst und miteinander vergleicht.

24.    Elektrisches Gerät nach Anspruch 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auswerteschaltung
(110) die Änderung des ersten Temperaturwerts (T1)
und des zweiten Temperaturwerts (T2) innerhalb des
Auswerteintervalls (AW) vergleicht.

25.  Elektrisches Gerät nach einem der Ansprüche
20 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteschaltung (110) dann, wenn der erste Tempera-
turwert (T1) über dem zweiten Temperaturwert (T2)
liegt, eine strombedingte Erwärmung von mindestens
einem der Kontaktelemente (K1, K2) erkennt.

26.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 25, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auswerteschaltung (110)
aus der Differenz des ersten Temperaturwertes (T1)
und des zweiten Temperaturwertes (T2) ein Maß für
die strombedingte Erwärmung von mindestens einem
der Kontaktelemente (K1, K2) ermittelt.

27.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 26, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auswerteschaltung dann,
wenn das Maß für die strombedingte Erwärmung des
mindestens einen Kontaktelements einen Schwellen-
wert (SW) überschreitet, ein Stromreduzierungssi-
gnal (SR) erzeugt.

28.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 27, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auswerteschaltung (110)
mit einer Steuerschaltung (14) für die Stromaufnah-
me des Geräts (10) gekoppelt ist und dass die Steuer-
schaltung (14) bei Anliegen des Stromreduzierungs-
signals (SR) der Auswerteschaltung (110) die Strom-
aufnahme des elektrischen Geräts (10) reduziert.

29.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 28, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung (14) die
Stromaufnahme des elektrischen Geräts (10) bei An-
liegen eines Stromreduzierungssignals (SR) unter-
bricht.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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